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Ausgabe
Redaktions-

Schluss
Erscheinungs-

Termin Themen

1 13. 01. 2023 KW 6

2 17. 03. 2023 KW 14

3 12. 05. 2023 KW 23

4 14. 07. 2023 KW 31

5 15. 09. 2023 KW 40

6 10. 11. 2023 KW 49

 � Pflanzenschutz aktuell
 � Fremdarbeitskräfte

 � Jungpflanzenzucht
 � INFO-Veranstaltungen

 � Pflanzenschutz aktuell
 � Versuchsergebnisse

 � Erntetechnik
 � Vermarktung

 � Pflanzenschutz aktuell
 � Bewässerung

 � Qualitätssicherung
 � Weiterbildung

 � Bioanbau
 � Gemüselagerung

 � Direktvermarktung
 � Reiseberichte

 � Mechanisierung
 � Fremdarbeitskräfte

 � Düngung
 � Betriebsreportage

 � Sortenneuheiten
 � Vermarktung

 � Pflanzenschutz aktuell
 � Kräuteranbau

Bitte achten Sie jeweils auf den Redaktionsschluss!

Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.www.gemueselust.at

So erreichen Sie Ihre Kunden!

JETZT
BUCHEN!
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GEMÜSEBAUPRAXIS
ANZEIGENFORMATE UND PREISE
Alle hier genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer und Werbeabgabe

1/4 Seite
quer
3-spaltig

Format:
180 x 56 mm
Preis/Ausgabe
€ 825,00

1/3 Seite
hoch
1-spaltig

Format:
56 x 236 mm
Preis/Ausgabe
€ 985,00

1/3 Seite
quer
3-spaltig

Format:
180 x 76 mm
Preis/Ausgabe
€ 985,00

1/2 Seite
quer
3-spaltig

Format:
180 x 116 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.145,00

1/4 Seite 
hoch
1,5-spaltig

Format:
87 x 116 mm
Preis/Ausgabe
€ 825,00

2/3 Seite
hoch
2-spaltig

Format:
118 x 236 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.395,00
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Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

Verlag:

Eferdinger Gemüselust - Gemüsebaupraxis
A 4600 Wels, Rennbahnstraße 15
Telefon +43-(0)50 - 6902-4832
kristina.zitterl@lk-ooe.at
www.gemueselust.at

1/8 Seite 
quer
1,5-spaltig

Format:
87 x 56 mm
Preis/Ausgabe
€ 495,00 

1/6 Seite 

quer 2-spaltig
Format:
118 x 56 mm

hoch 1-spaltig
Format:
56 x 116 mm

Preis/Ausgabe
€ 600,00 

1/4 Seite 
quer
2-spaltig

Format:
118 x 78 mm
Preis/Ausgabe
€ 825,00 

im Satzspiegel Alle Anzeigen in 4c
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GEMÜSEBAUPRAXIS
Platzieren Sie Ihre Anzeigen
direkt neben den aktuellsten
Neuigkeiten aus dem Gemüse-
und Gartenbau.

Insertionen, die sich lohnen.
Wenn Sie in Österreich bäuerliche und gärtnerische 
Gemüsebau-Betriebe direkt ansprechen wollen, oder auch 
den Gemüse-Handel, sind Sie mit Ihrer Anzeige in den BGV-
Medien genau richtig. Hier erreichen Sie regelmäßig und ohne 
Streuverluste alle BGV Verbands-Mitglieder in ganz Österreich.

PUNKTGENAU AN IHRER
ZIELGRUPPE

Verlag und Anzeigenleitung

Ihre Ansprechpartner

Ing. Stefan Hamedinger
Mobil +43-(0)664 - 415 81 75
stefan.hamedinger@lk-ooe.at

Kristina Zitterl
Telefon +43-(0)50 - 6902-4832
kristina.zitterl@lk-ooe.at

als Randplatzierung Alle Anzeigen in 4c

2/3 Seite  
hoch
2-spaltig

Format:
133 x 258 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.445,00

1/1 Seite
hoch
3-spaltig

Format:
195 x 258 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.945,00

1/3 Seite
hoch
1-spaltig

Format:
71 x 258 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.045,00

1/1 Seite 
A4
(nur 4. US)

Format:
210 x 297 mm
Preis/Ausgabe
€ 2.195,00

2/3 Seite
hoch

Format:
134 x 297 mm
Preis/Ausgabe
€ 1.495,00

Rabatte 

Bei gleichzeitiger Buchung von mehreren  
An zeigen innerhalb von 12 Monaten  
gewähren wir folgende Rabatte:

 ab 2 Schaltungen 10%

 bei 4 Schaltungen 15%

 bei 6 Schaltungen 20%

Beilagen sind nicht rabattfähig.

randabfallend Alle Anzeigen in 4c
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NEUE AMAG.A.P.-RICHTLINIEWARNDIENST IM GEMÜSEBAUVERSUCHSBERICHT ROTE RÜBEN

2017 24. JAHRGANG
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Auflage und Reichweite:

1.400 Exemplare in ganz Österreich.
Jedes Heft wird durchschnittlich von 3,4 Personen gelesen.

Erscheinungsort:

Wels, Österreich

Erscheinungsweise:

Zu Monatsbeginn im 2-Monats Rhythmus, 6 Ausgaben im Jahr.
Die genauen Termine entnehmen Sie dem Redaktionsplan.

Anzeigenschluss:

Jeweils 2 Wochen vor Erscheinungsdatum.

Magazinformate:

Satzspiegel: 180 x 236 mm
Erweiterter Satzspiegel: 195 x 258 mm
Heftformat: 210 x 297 mm (DIN A4)

Druck und Bindung:

Das 16- bis 24-seitige Magazin wird im Bogendruck mit
Drahtheftung produziert und in Folientasche verschweißt.
 
Druckunterlagen:

Druckfertige Daten als Druck-PDF (Adobe Acrobat 6.0 und 
höher) mit genauer Dateibezeichnung per e-Mail an die 
Anzeigenleitung.
Dokumente: Das Druck-PDF hat alle Schriften und Bilder ein- 
gebettet. Die Auflösung darf nicht unter 300 dpi bei 1:1 aufweisen.
Datei im CMYK-Modus (keine RGB-Daten oder Sonderfarben!)
Druckfilme werden nicht angenommen.
Microsoft Office Dokumente sind für die Reproduktion nicht 
geeignet.
Für Fehler aus telefonischer Auftragsübermittlung sowie Format- 
und Farbigkeitsfehler übernimmt der Verlag keine Gewähr.

Aufgeklebte Karten oder Warenmuster  
auf Ihren Anzeigen:

Gerne, auf Anfrage.

Beilagen:

660,– € je Tausend 
Lose ins Magazin eingelegt
Maximales Format: 205 x 295 mm
Maximales Gewicht pro Blatt: 20g 
Bei Mehrgewicht Verrechnung des Mehrportos 
Die Zustelladresse für Ihre gedruckten Beilagen 
geben wir bei Buchung bekannt.

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung.
Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum 
gewähren wir ein Skonto von 2%.

BUNDESGEMÜSEBAUVERBAND ÖSTERREICHS

Noch näher an den Lesern.
Die Gemüsebaupraxis zeichnet sich durch moderne Grafik,  
beste Übersicht, optimal aufbereitete Information aus. Unsere Leser  
und Leserinnen schätzen die formale und inhaltliche Qualität,  
die auch Ihrer Anzeige einen hohen Wirkungsgrad verleiht.

ANZEIGEN IN DER

GEMÜSEBAUPRAXIS
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DAS MUSS GESAGT WERDENINHALT

ZUM TITELBILD: 
Erdbeeren, hier mit früher genutzten weißen Töpfen, 
werden von Ostern bis Juni und von Oktober bis vor 
Weihnachten geerntet.
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Das Virus Covid-19 ist in der 
Welt und wir müssen damit 
leben. Die letzten Wochen 
haben gezeigt, dass Infektio-
nen immer dann aufflackern, 
wenn Menschen die notwen-
digen Sicherheitsabstände 
unterschreiten, sich in zu 
großer Zahl versammeln oder 
das Maskentragen ignorieren. 
Die neueren Hygiene-Maß-
nahmen, etwa in Kärnten und in Oberös-
terreich, zeigen, dass große Unsicherhei-
ten bestehen und sogar einzelne Gemein-
den das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
unterschiedlich handhaben.
Wie das Beispiel von Großschlachtereien 
offenbart, kann sich das Virus durch zu 
nahe an Bändern stehende Arbeitskräfte, 
kühle Temperaturen, Klimaanlagen und 
zusätzlich nachgewiesenen untragbaren 
Verhältnissen bei der Unterbringung des 
meist osteuropäischen Personals plötzlich 
weit unter den Menschen verbreiten. In 
der Folge werden alle anderen Branchen, 
die auf Grund fehlender einheimischer 
Arbeitnehmer Erntehelfer in größerer 
Zahl beschäftigen mit in einen imaginä-
ren Glaskasten gestellt und von allen 
 Seiten begutachtet, ob ihr System sicher 
ist. Es kommt zu Werte-Diskussionen in 
einem nicht dagewesenen Ausmaß. Am 
Tierwohl, an der Art der Tötung und am 
Fleischkonsum entfachen sich ungezählte 
Dispute in den Medien. Gibt es tragfähi-
ge Lösungen? Sind 40 Cent mehr für das 
Kilo Fleisch an den Produzenten, wie 
gerade in Deutschland vorgeschlagen, das 
Allheilmittel? Wo fangen wir an und wo 
endet diese Thematik? Keiner weiß das so 
recht.

Wie der deutsche Zentralverband Gar-
tenbau (ZVG) mit seinen Fachgruppen 
Gemüsebau und Obstbau unterstreicht, 
ist die Saisonbeschäftigung im Obst- und 
Gemüsebau auf gar keinen Fall mit der 
in der Fleischwirtschaft zu vergleichen. 
Gemüseerzeuger tun dennoch gut daran, 
Negativ-Meldungen bei anderen Wirt-
schaftszweigen mitzuverfolgen, um den 
eigenen Betrieb immer wieder zu über-
prüfen, damit Transparenz herrscht und 
ihr Business absolut „clean“ ist! Ergreifen 
Sie diese Chance! Erfüllen Sie Ihren Auf-
trag der Erzeugung von frischen Lebens-
mitteln für den Verbraucher nach wie vor 
gut oder noch besser und mit noch grö-
ßerer Sorgfalt! Denn die Öffentlichkeit 
fährt auf einem Zug, dessen mögliches 
Ziel momentan nicht bekannt und 
 auszudenken ist. Sie bauen wertvolle, 
 vitaminreiche, gesundheitsfördernde 
 Produkte an. „Mehr Obst und Gemüse 

auf den Speisezettel“, diesem 
Trend folgt derzeit die 
Gesellschaft ganz stark und 
zum Vorteil von Gemüsean-
bauern und -gärtnern. Nut-
zen wir alle diese Erkenntnis 
und lassen sie uns nicht 
durch Medienschelte über 
vermeintlich schlechte 
Arbeitsbedingungen alles 
kaputt machen!

Der Mehrwertsteuersenkung in Deutsch-
land ab Juli 2020 für ein halbes Jahr hat 
sich Österreich angeschlossen, jedoch nur 
für die Gastronomie und die Kulturbran-
che. Letzteres scheint der bessere Weg zu 
sein und die Steuer zum Kaufanreiz nicht 
in allen Bereichen zu senken. Denn was 
dem Verbraucher ein Vorteil sein und ihn 
zum Konsumieren anregen soll, mündete 
zwischenzeitlich schon wieder in Verträ-
gen, die auf der Seite des Lebensmitte-
leinzelhandels nur eines zum Zweck 
haben, nämlich die Preise zu drücken. 
Und dies gerät wie immer zum Nachteil 
des Produzenten. 

Das Corona-Virus ist da, aber die 
Betriebsleiter müssen auch wieder in die 
Zukunft schauen und ihre Unternehmen 
weiterentwickeln können. Dazu werden – 
unter veränderten, der Sicherheit genü-
genden Bedingungen – Veranstaltungen 
gebraucht, auch persönliche Gespräche 
auf Versuchsfeldern, auf Messen und 
Vortragstagungen. Ein Risiko sollte nie-
mand eingehen und Verantwortung zählt 
hier um so mehr. In dieser Situation 
erscheint es geradezu wie eine Stern-
schnuppe im sommerlichen Himmel, 
dass eine angestammte Veranstaltung wie 
der Pfälzer Gemüse-Feldtag in irgendei-
ner Form und wenn die aktuelle Lage es 
erlaubt Anfang September durchgeführt 
werden soll, dann allerdings mit Anmel-
dung, Vorab-Terminvergabe und nicht 
mit großen Besucherzahlen wie bisher. 
Das Demo-Feld mit neuen Gemüsesorten 
und Versuchen zu wichtigen Themen des 
Gemüseanbaus wurde angelegt. Parallel 
dazu wird ein digitales Format aufgebaut, 
denn informieren möchte man, wenn es 
nicht anders geht eben virtuell. Auch die 
Europäische Spargel- und Erdbeermesse 
expoSE mit der expoDIREKT für alle 
Arten der Direktvermarktung soll im 
November 2020 wieder veranstaltet 
 werden. 
Es bleibt zu hoffen, dass bald Gedanken 
neu beflügelt werden und die Wirtschaft 
angeschubst wird!

Elke Hormes, Alsbach-Hähnlein/D

Den Auftrag noch besser erfüllen
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3 Maßnahmen für Saisonarbeiter
Die EU-Kommission fordert von den 
Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum 
Schutz in puncto Zugang zur Arbeit 
auch für Nicht-EU-Bürger und erlässt 
Leitlinien bei Unterbringung, 
Bezahlung, Gesundheit u.v.m.

Nachfrage nach BIO steigt
Dies wird anhand der Vorstellung des 
Großhändlers LANDLINIE aufgezeigt. 
Auch Regionalität zählt.

Heuschreckenplage in Europa?
Auch wenn sie im letzten Jahrhundert 
vor allem in Afrika und Asien auftraten 
muss das nicht immer so bleiben wie 
Wissenschaftler aufzeigen.

Erdbeeren im Gewächshaus
Ist doch längst vorbei – die Erdbeerzeit 
– oder doch nicht? Anhand des 
Betriebes Schwarz zeigt Autorin Elke 
Hormes eindrucksvoll auf wo die Reise 
fachlich und zeitlich hingeht.

Konzepte für den LEH
Die Anforderungen des LEH wachsen 
kontinuierlich. Einfach nur „liefern“ 
auf Bestellung ist vielfach zu wenig. 
Zusätzliches Service rentiert sich auch 
für die Produzenten.

Impressum / Termine
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Mitgliedstaaten erhalten 
 Leitlinien zur Umsetzung an  
die Hand
Die EU-Kommission legt heute Leitlinien 
vor, um den Schutz von Saisonarbeits-
kräften in den 
Mitgliedstaaten 
vor dem Hinter-
grund der Coro-
na-Pandemie zu 
gewährleisten. Sie 
bietet den natio-
nalen Stellen, den 
Arbeitsaufsichts-
behörden sowie 
den Sozialpart-
nern Orientie-
rungshilfen, um die Rechte, die Gesund-
heit und die Sicherheit von Saisonar-
beitskräften zu gewährleisten und sicher-
zustellen, dass diesen ihre Rechte bekannt 
sind.
 
Nicolas Schmit, der für Beschäftigung 
und soziale Rechte zuständige EU-Kom-
missar, erklärte dazu: „Jedes Jahr tragen 
hunderttausende Saisonarbeitskräfte 
dazu bei, überaus wichtige Wirtschafts-
zweige der EU, wie den Nahrungsmittel- 
und Landwirtschaftssektor, zu unterstüt-
zen. Die Pandemie hat die schwierigen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, mit 
denen diese Personen konfrontiert sind, 
ins Licht gerückt. Dieser Problematik 
muss man sich stellen. Unsere Leitlinien 
sind ein Weckruf an die Mitgliedstaaten 
und Unternehmen, dafür zu sorgen, dass 
sie ihrer Pflicht nachkommen, unver-
zichtbare, aber schutzbedürftige Arbeits-
kräfte zu schützen.“

Die Leitlinien decken eine Reihe von 
Aspekten ab, darunter das Recht von 
Saisonniers, in einem EU-Mitglied-
staat zu arbeiten, unabhängig davon, 
ob sie EU-Bürger sind oder aus Län-
dern außerhalb der EU kommen. Wei-
ters angemessene Lebens- und Arbeits-
bedingungen sowie die klare Unter-
richtung der Arbeitskräfte über ihre 
Rechte, aber auch die Aspekte 
Schwarzarbeit und Sozialversicherung.

Einzelstaatliche Maßnahmen
Die Leitlinien enthalten konkrete Emp-
fehlungen und Vorschläge für Maßnah-
men, die auf nationaler oder EU-Ebene 
durchgeführt werden sollen. Dazu zählen 

etwa die Aufforde-
rung, menschen-
würdige Arbeits-
bedingungen für 
Saisonarbeitskräfte 
zu gewährleisten 
sowie das 
Bewusstsein für 
Sicherheit und 
Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, 
zu schärfen. Eben-

so sollen die Arbeitgeber bei der Umset-
zung der einschlägigen rechtlichen 
Anforderungen unterstützt werden und 
den Arbeitskräften klare Informationen 
zur Verfügung stellen. Kleineren Unter-
nehmen sollen diesbezüglich Leitlinien 
an die Hand gegeben werden. Ferner sei 
es notwendig, die Vor-Ort-Kontrollen zu 
verstärken, um die ordnungsgemäße 
Anwendung der Arbeitsschutzvorschrif-
ten für Saisonarbeitskräfte sicherzu-
stellen.
 
Kommission plant auch Schritte 
auf EU-Ebene
Auch auf EU-Ebene sind eine Reihe von 
Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes 
der Rechte von Saisonarbeitskräften 
geplant, darunter unter anderem eine 
Studie zur Erhebung genauer Daten über 
Saisonarbeit innerhalb der EU und zur 
Ermittlung der wichtigsten Herausforde-
rungen.

Diese Maßnahmen ergänzen die am 
30. März 2020 veröffentlichten Leitlinien 
für die Ausübung der Freizügigkeit der 
Arbeitskräfte während des COVID-19- 
Ausbruchs und entsprechen einer Forde-
rung des EU-Parlaments in seiner Ent-
schließung vom 19. Juni 2020 zum 
Schutz von Grenzgängern und Saison-
arbeitskräften.

Quelle: „AIZ-INFO“ v. 16.7.2020

Besonders das Thema ordnungsgemäße 
Unterbringung und Hygiene ist bei den 
Saisonarbeiterunterkünften durch die 
Corona-Krise in den Mittelpunkt der 
Öffentlichkeit gerückt und sollte wenn 
nötig auch von allen Obst- und Gemüse-
baubetrieben bestmöglich und rasches-
tens umgesetzt werden.

SAISONARBEITER

CORONA-KRISE: EU-Kommission  fordert 
 Maßnahmen zum Schutz von Saisonarbeitskräften

Fotos: Land- und Forstwirtschaftsinspektion OÖ

Musterlayout

Musterlayout
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